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Benützung des Nachbargrundstücks bei Bauarbeiten 
Wer auf seinem Grundstück baut oder 
seine Bauten und Anlagen reparieren 
oder ausbessern lässt, kann oft nicht 
vermeiden, dass dafür das Nachbar-
grundstück beansprucht wird. Dabei 
kann diese Beanspruchung etwa darin 
bestehen, dass ein kleiner Teil des 
Nachbargrundstücks als Abstellplatz 
für Baumaterial dient, dass dort ein 
Baugerüst aufgebaut werden muss, 
oder dass Teile eines Krans auf das 
Nachbargrundstück ragen.

Das Hammerschlagsrecht
In solchen Fällen kommt dem Bauherrn 
ein sogenanntes Hammerschlagsrecht 
zu, welches kantonal verschieden gere-
gelt ist. So ist im Kanton Zürich gemäss 
§ 229 PBG jeder Grundeigentümer be-

rechtigt, das Nachbargrundstück zu 
betreten und vorübergehend zu benut-
zen, soweit dies für die Erstellung, die 
Veränderung oder den Unterhalt seiner 
Bauten und Anlagen nötig ist. 

Das Eigentum des Nachbarn darf da-
durch jedoch nicht auf unzumutbare 
Weise gefährdet oder beeinträchtigt 
werden. Weiter ist die Inanspruchnah-
me des Nachbargrundstücks möglichst 
schonend und zügig auszuüben, stellt 
sie doch einen bedeutenden Eingriff in 
das Eigentumsrecht des Nachbarn dar. 
Der Eingriff ist folglich auf das Notwen-
digste zu beschränken, auch wenn dies 
höhere Baukosten verursacht.

Anspruch auf volle Entschädigung
Der Nachbar hat sodann Anspruch auf 

eine Entschädigung. Massgebend sind 
der Verkehrswert, der Minderwert und 
allfällige Inkonvenienzen. 

Darüber hinaus stehen dem Nach-
barn seine ordentlichen Rechte als Ei-
gentümer und Besitzer zu. Die Höhe 
einer gerechten Entschädigung ist bis-
weilen schwer zu bestimmen. 

In erster Linie sollte eine friedliche 
Einigung zwischen den Parteien an-
gestrebt werden, um das Nachbar-
schaftsverhältnis möglichst zu scho-
nen. 

Das setzt eine rechtzeitige und um-
fassende Kommunikation voraus. Der 
Bauherr ist denn auch verpfl ichtet, den 
Nachbarn gemäss § 230 Abs. 1 PBG 
rechtzeitig und schriftlich über sein 
Vorhaben zu informieren.

Einschlag des Rechtswegs
Kann keine Einigung erzielt werden, 
stimmt der Nachbar nicht innert 30
Tagen seit der Mitteilung über das 
Bauvorhaben zu, oder besteht Uneinig-
keit über die Entschädigung, muss der 
Bauherr sein Hammerschlagsrecht ein-
klagen.

So ist bei der örtlichen Baubehör-
de ein Begehren einzureichen, gestützt 
auf welches dann über dessen Zuläs-
sigkeit und die Entschädigung ent-
schieden wird. Bei der Festsetzung der 
Entschädigung kommt der Behörde ein 
gewisser Ermessensspielraum zu.

Jürg Niklaus und Nadja Hirzel,
Niklaus Rechtsanwälte,
Dübendorf �
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Für die Bauernfamilien!

Mit uns haben Sie 

das richtige Taggeld: 

AGRI-revenu!
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Überschwemmungs- 
und Hochwasser-
schäden
Überschwemmung oder Hochwasser gel-
ten als Elementarschäden und sind in jeder 
Feuerversicherung automatisch mitversi-
chert. Der vertragliche Selbstbehalt kann, 
im Unterschied zur Feuerversicherung, 
nicht selbst gewählt werden. Folgende 
Selbstbehalte sind gesetzlich vorgeschrie-
ben und bei allen Versicherungen gleich:
Hausrat: 500.–
Landwirtschaftsinventar:
10 % mind. 1000.– max. 10000.–
Wohn- und landw. Gebäude:
10 % mind. 1000.– max. 10000.–

Rufen Sie uns an, wir helfen gerne auch 
im Schadenfall!

ZBV Versicherungen: Lukas Wyss, Pirmin 
Schwizer, Urs Wernli, 044 217 77 50 �

ANTWORT VON BUNDESRAT JOHANN SCHNEIDER-AMMANN AUF DIE RESOLUTION DES ZBV

Bundesrat weist Forderungen vorläufi g zurück
Die Delegierten des ZBV haben 
an ihrer Delegiertenversamm-
lung eine Resolution mit Forde-
rungen von Sofortmassnahmen 
zur AP 2014–17 verabschiedet. 
Bundesrat Johann Schneider-
Ammann reagierte nun auf die 
Forderungen mit einem Schrei-
ben vom 27. April 2015.

Resolution des Zürcher Bauern-
verbandes

Sehr geehrter Herr Frei
Sehr geehrter Herr Hodel
Mit Schreiben vom 14. April 2015 haben 
Sie mir die vom ZBV verabschiedete Reso-
lution zugestellt. Ich habe sie mit Interesse 
zur Kenntnis genommen und nehme gerne 
dazu Stellung.

Die Agrarpolitik 2014–2017 ist das Er-
gebnis eines breit angelegten politischen 
Entscheidungsprozesses.

Das Parlament hat die Neuausrichtung 
der Direktzahlungen mit grossem Mehr 
beschlossen und der Bundesrat hat die 
Ausführungsbestimmungen unter Berück-
sichtigung der Anhörungsergebnisse auf 

diese Gesetzesrevision ausgerichtet. Ein 
zentrales Ziel der Agrarpolitik 2014–2017 
ist, das heutige Produktionsniveau zu hal-
ten. Eine erste Schätzung des Bundesamtes 
für Statistik auf der Basis der landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung zeigt, dass 
im ersten Jahr der Agrarpolitik 2014–2017 
sowohl die Produktion als auch das Sektor-
einkommen höher ausfallen dürften als 
2013. Eine stabilisierende Wirkung auf die 
Produktion haben zudem die Entscheide 
des Parlaments zum Budget 2015. 

Auf dieser Basis werde ich dem Bundes-
rat im Rahmen des Verordnungspaketes 
Frühling 2015 beantragen, den Basisbei-
trag der Versorgungssicherheitsbeiträge 
für Grünland auf dem Vorjahresniveau zu 
belassen und die pauschale Reduktion der 
Direktzahlungen von 1,9 Prozent aufzuhe-
ben. Den marktbedingten Wirtschaftlich-
keitseinbussen im Zuckerrübenanbau soll 
zudem mit einem Verzicht auf die Senkung 
des Einzelkulturbeitrags entgegengewirkt 
werden.

Nach einer Anhörung mit den wichtigs-
ten Akteuren über die aktuelle Situation 
auf dem Milchmarkt hat die Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben des National-

rates mit einem Postulat (15.3380 Po WA-
KNR. Perspektiven im Milchmarkt) den 
Bundesrat beauftragt, aktuelle Fragen zu 
klären. Wird das Postulat vom National-
rat angenommen, wird mein Departe-
ment mit den zuständigen Stellen einen 
entsprechenden Bericht erarbeiten, der
zu einer sachlichen Diskussion beitragen 
soll.

Zurzeit sind insgesamt keine groben 
Zielverfehlungen der Agrarpolitik 2014–
2017 erkennbar, und es liegen keine aus-
reichend fundierten Daten zur Wirkung 
vor. Ich habe das BLW jedoch beauftragt, 
mir die Auswirkungen und Erkenntnisse 
der Umsetzung der Agrarpolitik 2014–
2017 regelmässig zu rapportieren.

Sollte sich zeigen, dass die festgelegten 
Ziele und die Absichten des Gesetzgebers 
nicht erreicht werden können, werde ich 
dem Bundesrat so rasch wie möglich ent-
sprechende Korrekturen auf Verordnungs-
ebene beantragen.

Ich bin mir bewusst, dass für viele Land-
wirtschaftsbetriebe die Neuerungen der 
Agrarpolitik 2014–2017 eine grosse Her-
ausforderung bedeuten. Deshalb ist es mir 
ein wichtiges Anliegen, dass der Vollzug 

vereinfacht und der administrative Auf-
wand gesenkt werden können. Auf Stufe 
der Verordnungen und Weisungen soll die-
ses Vereinfachungspotenzial so schnell wie 
möglich genutzt werden. Konkrete Vor-
schläge unterbreitet das BLW im Rahmen 
der Anhörung zum Verordnungspaket 
Herbst 2015. An Ihrer Stellungnahme zu 

diesen Verordnungsentwürfen sind wir 
sehr interessiert. Der Bundesrat wird vor-
aussichtlich im kommenden Herbst erste 
Massnahmen beschliessen.

Freundliche Grüsse
Johann N. Schneider-Ammann
Bundesrat �

Nassfutter

Treber (verschiedene TS-Gehalte)

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Zuckerrübenschnitzel
konventionell und Bio

Erhältlich als: lose, Siloballen, 
oder Siloschlauch

Trockenfutter
Trockentreber und Malzkeime

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Oberkirch Maiswürfel plus

Zuckerrübenschnitzel
pelletiert oder unpelletiert

Erhältlich als: lose, Big-Bag oder gesackt

fenaco Raufutter
aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850     www.raufutter.ch

Im Auftrag der Eigentümerschaft zu verkaufen:
Wies- und Weideland in Stadel b. Winterthur:
• Kat. Nr. 15331, Flochenstrasse, Stadel b. Winterthur 
• 7817 m2 Wies- und Weideland, Hochstammobstbäume, tw. Hanglage, 
 Landwirtschaftszone
• Nebengebäude mit Schafstall, 66 m2

• Eigene Wasserversorgung
• Bewirtschaftungsantritt per Eigentumsübertragung

Wies- und Ackerland in Stadel b. Winterthur:
• Kat. Nr. 15321, Horn, Stadel b. Winterthur 
• 4835 m2 Wies- und Ackerland mit leichter Hangneigung, Landwirtschafts-
 zone
• Das Grundstück ist verpachtet, Bewirtschaftungsantritt erfolgt nach
 Absprache

Weitere Informationen und Unterlagen erhalten Sie unter:
Zürcher Bauernverband
Beratungsdienst, L. Baur
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf
baur@zbv.ch, Tel. 044 217 77 33




